Merkblatt Fischteichanlagen

für Anträge auf Erteilung einer wasserrechtliche Erlaubnis zur Benutzung eines Gewässers für den Betrieb einer Fischteichanlage bzw. eines Feuchtbiotops gem. § 7 WHG i.V.m. § 31 WHG

I.
ALLGEMEINES UND ZUSTÄNDIGKEIT

1.
Allgemeines

1.1
Das Entnehmen und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern, Quellen oder aus dem Grundwasser zur Speisung einer Teichanlage bzw. eines Biotops, das spätere Wiedereinleiten des genutzten Wassers in ein Gewässer sowie der Aufstau eines oberirdischen Gewässers, stellen Benutzungen nach § 3 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) dar. Solche Gewässerbenutzungen bedürfen gemäß § 2 WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 7 dieses Gesetzes.

Wasserwirtschaftlich sind Fischteiche nicht immer unbedenklich. Sie werden fast ausnahmslos an oder in den Oberläufen von Vorflutern angelegt. Die Ableitung von Wasser zur Speisung der Teiche kann bei Niedrigwasser zum streckenweisen Trockenfallen des Gewässers und damit zu einer schwerwiegenden Schädigung der Biologie im Gewässer und im Uferbereich führen. Die Fischhaltung belastet den Sauerstoffhaushalt und damit die Selbstreinigungskraft des Gewässers (Zufütterung, Stoffwechsel der Fische, Erwärmung des Teichwassers). Ein unzureichendes Wasserdargebot begünstigt Fischkrankheiten, welche sich auf das Gewässer übertragen können. Bei Anlagen im Gewässer, z.B. Stauanlagen, wird zudem der Fischwechsel unterbrochen.

Wegen der v.g. Gefährdungen bedürfen Anträge auf Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse zur Errichtung von Fischteichen (Entnahme-, Einleitungs- und Staubefugnisse) einer strengen Prüfung. Erlaubnisse können – unbeschadet sonstiger Voraussetzungen – daher nur erteilt werden, wenn ein ausreichendes Wasserdargebot die Gewähr für eine dauernde, störungsfreie Teichbewirtschaftung bietet und die Beeinträchtigung des Gewässers in hinnehmbaren Grenzen hält.

1.2
Die wasserrechtliche Erlaubnis ergeht nach § 71 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) unbeschadet der Rechte Dritter. Sie wird mit Nebenbestimmungen versehen, um nachteilige Wirkungen für das Wohl der Allgemeinheit zu verhüten oder auszugleichen und um sicherzustellen, dass die der Gewässerbenutzung dienenden Anlagen technisch einwandfrei gestaltet und betrieben werden (§ 4 WHG, § 51 Abs. 1 HWG). Können nachteilige Wirkungen für das Allgemeinwohl nicht durch Auflagen ausgeglichen oder verhütet werden, ist eine Erlaubnis zu versagen (§ 6 WHG).

1.3
Gemäß § 7 WHG wird eine wasserrechtliche Erlaubnis auf jederzeitigen Widerruf erteilt; sie wird in der Regel für eine Geltungsdauer von zunächst maximal 15 Jahren ausgesprochen.

Ein Widerrufsgrund ist insbesondere dann gegeben, wenn

-
von der weiteren Benutzung eine Beeinträchtigung des Wohl der Allgemeinheit zu erwarten ist, die nicht durch nachträgliche Anordnungen verhütet oder


ausgeglichen werden kann, oder

-
der Erlaubnisinhaber den Zweck der Benutzung geändert, sie über den Rahmen der Erlaubnis hinaus ausgedehnt oder Nebenbestimmungen nicht


erfüllt hat.

1.4
Nach den gebührenrechtlichen Vorschriften (Gebührengesetz, Verwaltungsgebührenordnung) werden für die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis Verwaltungsgebühren erhoben. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der Anzahl der Entnahme- und Einleitestellen der Anlage. Für jede Grund- oder Oberflächenwasserentnahmestelle sind 150,- € (mindestens jedoch 300,- €) und für jede Einleitestelle sind 200,- € (mindestens jedoch 400,- €) zu erheben. Dies bedeutet, dass eine Teichanlage mit einer Wasserentnahme und einer Einleitungsstelle mind. 700 Euro kosten würde. Für die Erlaubnis zur Errichtung eines Feuchtbiotopes sind pauschal 200,- € zu erheben.

2.
Zuständigkeit

Zuständige Behörde für die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Benutzung eines Gewässers für den Betrieb einer Fischteichanlage bzw. eines Feuchtbiotops ist der Kreisausschuss des Vogelsbergkreises, Abt. Wasser u.- Bodenschutz, Goldhelg 20, 36341 Lauterbach zuständig

An dem Erlaubnisverfahren werden u.a. folgende Fachbehörden beteiligt:

Untere Fischereibehörde, Kreisbauamt, Amt für den ländlichen Raum, die Untere Naturschutzbehörde, der Unterhaltungsträger des Gewässers (die jeweilige Stadt oder Gemeinde bzw. Verband).
II.
FORM UND INHALT DER ERLAUBNISANTRÄGE

1.
Form


Der Erlaubnisantrag ist nicht an eine Form gebunden. Er ist in vierfacher Ausfertigung

 beim Kreisausschuss des Vogelsbergkreises, Abt. Wasser u.- Bodenschutz


vorzulegen.


Der Antrag muss enthalten:


-
die vollständige Anschrift des Antragstellers


-
das zu benutzende Gewässer

-
die Bezeichnung des Grundstücks, auf dem die Gewässerbenutzung erfolgen soll, nach Gemarkung, Flur, Flurstück

2.
Inhalt


Dem Erlaubnisantrag sind ebenfalls in vierfacher Ausfertigung beizufügen:

2.1
Erläuterungsbericht


Der Erläuterungsbericht soll folgende Angaben enthalten:


-
Art und Zweck der Gewässerbenutzung sowie Angabe der beabsichtigten



Entnahmemenge in Liter/Sekunde, m³/Tag und m³/Jahr; ggf. Stauhöhe


-
Größe der Anlage (Wasserfläche in m² bzw. Volumen in m³)


-
Angaben, ob und ggf. in welchem Umfang die Anlage gewerblich genutzt



werden soll (Fischzucht) oder reinen Hobbyzwecken (Vereinsanlage, Angel-



teiche) dienen soll. Der geplante Fischbesatz ist hier ebenfalls anzugeben

-
Ermittlung des Gewässereinzugsgebietes in km² oberhalb der Entnahme- stelle sowie der zu berechnenden Mindestwassermenge in Fließgewässern


gemäß dem Erlass des Hessischen Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft 


und Forsten vom 9. Dezember 2002 (StAnz. 2/2003 S. 158)

-
Baubeschreibung (landschaftliche Gestaltung, Beschreibung und hydraulischer Nachweis der Zu- und Ablaufleitungen

2.2
Amtliche Abzeichnung der Flurkarte mit Eigentumsnachweis; ggf. Einverständniserklärung des Eigentümers, wenn der Antragsteller nicht selber Eigentümer der


Parzelle ist, auf dem die Anlage errichtet werden soll.

2.3
Übersichtskarte, Maßstab 1 : 25.000, mit Darstellung des Gewässereinzugsgebiets


in km².

2.4
Lageplan, Maßstab 1 : 500 oder 1 : 1.000, mit Eintragung der Anlage , Entnahme-


stelle(n) sowie der Zu- und Ablaufleitungen und Wiedereinleitungsstelle.

2.5
Längsschnitt durch die Anlage von der Entnahme bis zur Wiedereinleitung im Maß-


stab 1 : 500/100.

2.6
Querschnitt der Teichanlage (mind. 1 Stück/Teich).

2.7
Detailzeichnung der Entnahme- und Einleitungsbauwerke (Mönche), Maßstab 


1 : 25, 1 : 50 oder 1 : 100.


Die Erlaubnisbehörde behält sich vor, ggf. weitere Unterlagen anzufordern.

 SONSTIGES


Sämtliche Unterlagen sind vom Antragsteller und Entwurfsverfasser zu unter-



schreiben. Sollten sich bei deren Zusammenstellung bzw. bei der weiteren


Planung Fragen ergeben, stehen die hierfür zuständigen Fachingenieure,


Herr Hacke (Tel. 06641 / 977-119) und Herr Trümner (Tel. 06641 / 977-127), sowie Frau Schlosser

 (06641/977-122) zur Verfügung.
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